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d) die besondere Verantwortung der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats für die Wahrung des
Friedens und der Sicherheit ist bei ihren Beiträgen zur Finanzierung von Friedens- und Sicherheitseinsätzen
zu berücksichtigen; 

e) wenn die Umstände dies erfordern, soll die Generalversammlung die Situation derjenigen Mit-
gliedstaaten besonders berücksichtigen, die Opfer der Ereignisse oder Maßnahmen sind, die zu einem Frie-
denssicherungseinsatz führen, oder die anderweitig daran beteiligt sind; 

3. bekräftigt außerdem, dass die Basis für die Beitragssätze für die Finanzierung der Friedenssiche-
rungseinsätze der Beitragsschlüssel für den ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen sein soll, mit ei-
nem geeigneten und transparenten Anpassungsmechanismus auf der Grundlage der verschiedenen Kategori-
en von Mitgliedstaaten, der mit den genannten Grundsätzen im Einklang steht; 

4. bekräftigt ferner, dass die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats eine gesonderte Kategorie bil-
den und entsprechend ihrer besonderen Verantwortung für die Wahrung des Friedens und der Sicherheit mit
einem höheren Beitragssatz als zum ordentlichen Haushalt veranlagt werden sollen; 

5. bekräftigt, dass alle Abschläge, die sich aus Anpassungen der Beitragssätze von Mitgliedstaaten
der Kategorien C bis J an ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt ergeben, anteilig von den ständigen
Mitgliedern des Sicherheitsrats zu tragen sind; 

6. bekräftigt außerdem, dass die am wenigsten entwickelten Länder eine eigene Kategorie bilden
und den höchsten nach dem Beitragsschlüssel möglichen Abschlag erhalten sollen; 

7. bekräftigt ferner, dass vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution bei der Festlegung der
Beitragssätze für die Friedenssicherung die gleichen statistischen Daten zugrunde gelegt werden sollen wie
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a Mitgliedstaaten der Kategorie H* erhalten einen Abschlag von 70 Prozent.

12. ermutigt die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen aller Kategorien, freiwillig in eine höhere
Beitragskategorie aufzusteigen; 

13. begrüßt und anerkennt die freiwillige Selbstverpflichtung bestimmter Mitgliedtaaten, Beiträge zu
den Friedenssicherungseinsätzen zu leisten, die die nach ihrem Pro-Kopf-Einkommen anfallenden Beitrags-
sätze übersteigen; 

14. erinnert an ihren Beschluss, dass sich die Mitgliedstaaten jederzeit während des im Schlüssel fest-
gelegten Zeitraums durch eine über den Generalsekre






